
Gesa=l2schafts'v'ertrag

Par'itätisclie  Agei'itur  fiii' das Recl'it arif Teilhabe - PART gGtnbH.

1. Die Firma  der Gesellschaft  lautet:
Paritätisclie  Agentur  fiir das Recht auf Teilhabe - PART gGtnbH.
-Dk: öeseilsThThafl[ hÖE ijren  Sitz iri Potsoarn.2.

S2 Gegenstariö der Gesel!scMft
-1, DieGesetIschaftverfoIgt'aussclifießIichundunmitteIbargemeInriützig6'u(rdmiklfötigeZweckejz

Sinne  des  Abschnitts,,SteuerbegÜnstigte Zwecke" derAbgabenordrfüng.

2, Zwecke der GesellQhaft  si'nd

a) die selbstlos@ Unterstütz'ung von Personen, welcheinfolge ihres körperlichen, geistigen g(ier
sereli@ctjeri Zus(a,nds 5ufdip Hilfp and0rer pngewiest,n si'nd sowle vpn Personen, defüB
Bezügq sit,5 irp 'FJahrpen des 83 63 %r.. 2 AO tiÖwqger;.

b) die Förderung des'Öffefü)ichen G@slJ',r;dheitpweQr)js u@d de!r Öffent1J.ch8n '<3esundhei.tspfl5ge,

f;öiÖn %-Fi'i4rt'sap;%e, ihrer Ünterverpände gnd it'irer angösghlossenen Einrichiu,t"igen 4nd
Anstalten, der Hilfö für Menschen mit Be:'ninderung äowi

c) elie Förderung des bCirgerst,haftliühen Engagements zugunsten vorstehender
steuerbegÜnstigte!Zweöke.  c .

3 , Die 8atzungszwecke  W,erdqia verwirk)iöht insbesöndärffi dureh

a) Unterhaltung inklusiver F'retzöit-, Begegnungs- und Kulti.irangebote 3ow?e von
Bereitungsangebotön  zur Sk:herung derTe'ilhabe  am sozi'alöri Läben f:üi'älteii'e, so.iial

: -schwache-urid behindeite Merisctren; - '

b) Unte(haltung von 8prechstunden ZLlr Berafüng Llnd UnteräkütZung älterär un(d
pfleggbedÜrftiger Merischen im Hinblick auf Ihre pflegerische Versorgung sowie sozial- und
renteriversicherungsr'eühtIiche Anspi'Üöhe;

C) Uriterhaltung von gesundhei.tlichen Prävenffons- und Bewegungsanqeboten, Dui:ch'f(]hrung
von lnformationsveranstaItungen zur Stärkung personaler tind sozialer Ressourcer'i;

d) Unteföaltung von-Angeboten zur Eitäi:kung der familfören Erziph(i,ngsf00igköii, zur Beratung
von Ejltern und Kindern in st,l"iUlisghep K.orlfliJen, zor Hagsaüfg.abÖnhll'ie'sow'ie zur
Be:'reifstellung von Mahlzelten fQr benachteiligte Kindqr iind Juge;n4)icht>;

e) Unterhaltung gernefös'amer.K;uit,ur. und Frej;;eitange)ote  f0r El.tefö mit Kindgrn, für
Jugönd,liöhe sowie Durchf(:ihtupg v.on Jugen:darbei  mit.Qem.Sph'yvt,rpu'nkt Frsizeitg,e'stalt,ung,
kulturälle Bilduhg und kultur@l(eö Schaffsri;

f) Unterhaltung aktiviei'erider Angebote zum Erwerb (ku'nst-) handwerklicher  Fefügkeiten sov1ie
f[:ir darstellenae Künst und Durchführung vot'i Konzertei'i, Thöatöaraufführut'igen ufül
Ausstellt.ingen.

4. ZurVeriyyirkIichungihrerZweckekanridieGöselIscl'iaftEinrichtungenerrichtenündfÜhi'eh.Sie
kann an gleichar!igen Unterriöhmen Betäiligungen  eingehen und alle Aktivi €äten öl"ibAackeln,
welche die Errichtung und den Betrieb von Einrichtungen trn Bereich des Paritätisöhen
Wohlfahrtsverbandes  fördern.

Paritätisr;hes Süzial- und Bera)ungszentrurn gGrnbH
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5. Zur  Erfüifüng  des Gesellschaftszwecks  arbeitet die Gesellschaft  darüber ltinaus plannfößig

und dauerl'iaft im Sinne des §57 Absatz 3 AO mit dem Paritätiscben,  Landesverband

Brandenburg  e.V. - einer steuerbegüitstigten  Körpersclüaft  - zusammen.

Hierzu  bezielit  die Gesellschaft  vom Landesverband Kooperatioxisleistungen  itn Sinne des §

57 Absatz  3 AO  von, nät'nlich:  -

- IT-Koordination,  IT-Aministration,  Intrastrukturkooperation  und Beratung

- Fuhrparkverwaltiing

- Versic1ierungsmanagement

- Buchlialtung

- Personafüerwaltung

- Unterstützung  bei allgemeinen  Verwaltungstätigkeiten

- Verwaltung,  Berahmg  sowie Untersffitztmg  bei der Antragstellung  im Fördermittelbereich

 Kommunikatiott,  ÖffentIichlceitsarbeit  und Social Media

- Betriebliclies  Fortbildungswesen

- GescMft'sführungs-  und Managementleistungen

- Fragen  der Unternel'imensentwickfüng

- Facility-Management  und Hausmeisterwesen.

§ 3 [)auer  der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft wird auf unbegtimmte Zeit errichtet.

2. Das Geschäftsiahr ist das Kalenderjahr.

3. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintraging der Gesellschaft in das Handelsregister und
endet mlt Ablauf des Ka1enderJahres.

4. JederGesellschafterkannschriftIichmiteinerFristvorrl2MonatenzumEndeeines
Geschäftsjahres  die Gesellschaft  aufk(:indigen. Die Frist beginnt mit dem Zugsng des
KÜndigungsschreibens bei der Gesellschaft. Es ist erstmals eine Kündigung zum :31.12.2000
möqlich.

5. KCindigt ein Gesellschafter, wird die Gesellschaft mit den Cibrigen Gesellschafiern ohne
Liquidation fortgesetzt. Der ausscl'ieidende Gesellschafter Ist verpflichtet, nach Wahl der
Gesellschafi seinen Anteil ganz oder geteilt an die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere
Gesellschaffer oder an einen von der Gesellschaft zu bestlmmenden Dritten abzutrsten oder die
Einzlehung des Anteils zu dulden.
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§ 4 Selbstlosigkeit

1. Die Gesellschaft Ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eiqenwirtschaftIiche Zwecke,

2. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die in diesem Vertrag genannten Zwecke verwendet

werden. Die Gesellschafter dürfen kelne Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als

Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendunger(aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. 8ie

erhalten bel Ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gese1lschefi oder bei Wegfall

steuerbegünstlgter Zwecke nicht mehr als ihre elngözahlten Kapitalanteile und den gemeinen
Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweük der Gesellschaft fremd sind oder durch

unverhältnisrnäßig hohe Vergütungen begünstlgt werden.

§ 5 Stammkapital  und 8tarnmein1agen

'l, DasStammkapItelbeträgt26.000,- € (inWorten:sechsundzwanzigtausendEuro).

2. Gesellschafter ist der,iDeutsche Parltätische Wohlfahrtsverband, Landesverband Brandenburg

e. V." mit einem Geschäftsantell von 26.000,- 4=. Es ist mögllch, weitere Gesellschafter gemäß e) 6
dleses Vertreges aufzunehmen.

3, Die Stammeinlage ist mit 26.000,- € voll eingezahlt.

§ 6 Aufnahme neuer Gesellschafter, Übertragung von Geschäftsanteilen

"I. Die Aufnahme neuer Gesellschafter bedarf eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

2. Die Veräut3erung, Verpfölndung und Teilung von Geschäftsanteilen bedarf der Genehmigung der

GeselIschafterversammIung. Die Veräußerung von Tei!en elnes Geschäffsanteils bedarf

außerdem gemäß § 17 Abs. "lGmbl-iG der Genehmigung der Gesellschaft.

§ 7 Einziehung  von  Geschäftsanteilen

1. Die Gesellsühafter können dle Elnziehung von Geschäfisanteilen mlt Zustimmung des

betroffenen Gesellschafters jederzeit beschließen.

2, Die Zustimmung des betroffenen Gesellschafters  ist nicht erforderlich, wenn

a) das Konkursverfahren  gegen den Gesellschafter  eröffnet ist,

b) durch Dritte Antrag auf Eröffnung des gerichtlichen Verglelchsverfahrens qestellt wor4en ist,
c) der GescMftsanteil  gepföndet  worden ist,

d) der Gesellschaffer f(:ir sich einen Auflösungs-  oder LlquidationsbeschIuss  gefasst hat.

3, Die Einziehung eines Gesühäffsanteils  kann von der Gesellschafi  erst einen Monet nach

Auftreten der in Absatz "I genannten GrÜnde eusgesproühen werden. Slnd dle Gründe bis zu

dlesem Zeitpunkt entfellen, entfällt das Recht auf Elnzlehung des Geschäftsanteils.

4.) Für den elngezogenen Geschäf[santeil erhält der Gesellschafter höchstens eine Entschädigung
gemäß § 12 dieses GeselIschaftsvertrages.

Paritfülsches Sozial- und Beratungszentrum gGmbH
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e18 0rgane der GeseIlschaft

Die Organe  der-Geseflschaft  sind:

1. Die Geschäftsf(:ihrung,

2. dle GeselIschafferversammlting.

e4 9 Vertretung und Geschäftsführung

1. Die Gesellschaff hat einen oder mehrere GeschäffsfÜhrer. Die Bestellung der GeschäftsfÜhrer
erfolgt durch die GeseIIschaftetversammlung. Ist nur ein GeschäftsfÜhrer bestellt, vertritt dieser

die Gesellschaft allein. Sind mehrere GeschäftsfLihrer bestellt, so sind jewells  zwei

Geschäftsführer gemeinsam zur Vertretung der Gesellschaft  bereclitigt.

2. Einem Geschäffsführer kann für den Fall des Vorhandenseins mehrerer Geschäftsfhrer durch

GeseIIschafterbeschIuss EinzeIvertretungsbefugnls erteilt werden.

3. Die GeSChäffSfCförer haben bei Handlungen gernäß g 10 Ab8. 9 dmseS Vertrages  dm

Genehmigung der GeseIIschafterversammlung einzuholen, soweit ihnen nicht gemäß SI 10 Abs.
Il  die Entscheidungsbefugnis übertragen  wurde.

§ IO Gesellschafterversamm!ung

1. Die BeschlÜsse der Gesellschafi werden in der GeselIschafterversammIung gefasst.

2. Die GeseIIschafterversammIung ist mindestens einmal im Jahr anlässlich der Feststellung der

Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einzuberufen.

3. Die GeseIIschafterversammIung Ist weiterhin einzuberufen, wenn von mindestens 1/5 der

Stimmen gemäß Absatz 7 die Einberufung verlangt wird.

4. DieEinberufungeinerGeseIlschafterversammlungerfolgtschriftIIchmiteinerFristvon14Tagen
unter Angabe der Tagesordnung durch den oder die Geschäftsführer.

5. Die GeseIlschaflerversammIung ist beschlussföhig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und

die Mehrheit der Stimmen gemäß Absatz 7 vertreten werden. Mit Zustimmung  aller

Gesellschafter können auch ohne Formen und Fristen BeschlÜsse  gefesst  werden.

6. Beschlüsse der GeseIlschafterversammlung sind schriftlR,h zu protokollleren. Das Prütokoll  ist als

Ergebnlsprotokoll zu führen und vom Versammlungslelter und vom ProtokollfÜhrer  zu

unterzelchnen.

7. InderGesellschafterversammlunghabenjel.000,-€ (inWorten:elntausendEuro)eingezahlten
Geschäftsantelle  eine Stimme.

8. Dle Gesellschefter dÜrfen sich in der GeseIIschafterversammlung außer durch Ihre gesetzlichen
Vertreter nur durch schriftlich Bevollmät,htigte vertreten  lassen.

9 . Mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen werden alle Beschlüsse gefasst, soweit das

Gesetz oder dieser Vertrag keine anderen Mehrheiten vorschreiben. Folgende Beschl[:isse

bedÜrfen Im Innenverhältnls elnes GeseIIschafterbeschIusses:

a) Erwerb, Veräußerunq und Belastung von Grundstücken, die Elnräumung von Niesbrauch,
Erbbau-  und Erbpachtrechten,

b) der Abschluss von Raumnutzungsverträgen, insbesondere von Miet- und Paühtverträgen, die

Ansci*affung von Wirtschaftsgütern, der Abschluss von Dlenst- und Werkleistungsverträgen
sowie sonstiger Werklieferungsvertr%e, soweit sle Im Wert je 75.000,- € (ibersteigen, Bsi der

Bemessung der Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträge ist die Grundleufzelt, das heißt die

Zeit bis zur erstmalig durch ordentliche KÜndigung zu beendende Vertragsdauer, zugrunde  zu
legen.

C) Der Abschluss und dle AuflÖsung von Beschäftigungsverträgen mit leitenden Mltarbeltern der

Gesellschaf( sowie dle Gestaltung dieser Verträge, Bei fristloser Kündlgung bedarf  es der

nachträglichen Zustimmung der GeseIIschafterversammlung.

d) Für den Abschluss oder dle Änderung einer Betriebsvereinbarung mlt den Mltarbeltern der
Gesellschaff.

Parlffltlsches Sozlal- und Beratungszentrum gGinbH
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10. Folgende Beschlüsse werden von der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von % der
abgegebenen  Stimmen  gefasst:

e) Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Geschäffsführung,

b) Bestellung und Abberufung der Geschäfisführer gernäß § 9 des Vertrages und die Gestaltung
der mlt ihnen abzuschließenden Verträge,

c) Einziehung von Geschäftsanteilen gemäß § 7 dieses Vertrages,
d) Deckung etwaiger Verluste,

e) Genehmigung der Übertragung von Geschäffsanteilen und die Aufnahmeneuer Gesellschafter
gemäß !§ 6 dleses Vertrages,

f) Genehmigung von Unternehmensbeteiligungen,

g) Erfü5hung oder Herabsetzung des Stammkapitals,

h) sonstige Änderungen des Gesellschaftervertrages.

1"l. Die gemäß § 'lO, Absatz 9, Buchstabe a) bis d) von der GeselIschafierversammlung zu

treffenden Beschlüsse können durch Beschluss der Gesellschafferversammlung mlt Mehrheit auf
die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft Übertragen werden, wenn Art und Weise der
Ausübung dieser Reühte zugleich Im Rahmen des Dienstvertrages i'nit den gesetzlichen
Vertretern der Gesellschaft geregelt wird.

12, GeseIIschafterbeschl(:isse können auch schriftlich gefasst werden. Dlese Beschfüsse müssen  von
allen  Gesellschaftern  unterschrleben  sein.

13, Alle Geselischaffersitzungen finden in der Regel in FOrm VOn PräsenzveranstaItungen Statt. Die
GeseIlschafterversammlung kann auch im Wege der elektronischen Kommunikation (z.B, per
Telefon oder Vldeokonferenz) oder in einer gemischten Versammlung aus persönlich
Anwesenden und per Video/TeIefonkonferenz zugeschalteten Teilnehmenden durchgeführt
werden, Ob die Versaminlung in einer Präsenz-Sitzung oder im Wege der elektronischen
Kommunlkation oder in einer gemischten Versammlung durchgefCihrt wird, entscheidet der
Geschäfisführer.

§ Il  Jahresabsehluss

(1) DieGeschäftsführerhabeninnerhalbeinerFristvon6MonatennachAblaufdesGeschäftsjahres
den Jahresabschluss aufzustellen. BuchfÜhrung und Bilanzierung haben nach den einschlägigen
steuer- und handelsrechtllchen Vorschriften zu erfolgen.  Wird z. B. der Jahresabschluss

nachträglich durch steuerrechtliche Buch- und Betriebsprüfung berichtigt, so ist der berichtigte
Abschluss  maßgebend.

(2) Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung kann von jedem Gesellschafter nur innerhalb  elner
Frist VOn einem Monat nach Kenntnis anqefochten werden. Die Anfechtungsfrist ist gewahrt.
wenn dle Anfechtungsklage Innerhalb dieser Frist beim Gericht eingegangen  ist.

§ 12  Abfindungsguthaben

1. Scheidet ein Gesellsühafter - gleich aus welchem Rechtsgrund -  aus der Gesellschaft aus, so
erhält er eine Abfindung für den Wert seines Geschäftsantells nach folgender Regelung:

4 Höhe des eingezahlten Nominalbetrages selner Stammeinlage,

- abzügllch eines anteiligen Verlustvortrags (bezogen auf den letzten dem Aussüheiden
vorangegangenen  Bilanzstichtag).

Eingezahlte Stammeinlagen In diesem Sinn sind nur die von den Gesellschaftern elngezahlte
Stammelnlagen, die diese durch Barzahlung oder Sachelnlagen erbrecht haben. Soweit die

Stammeinlagen durch Kapitalerhöhungen aus Mitteln der Gesellschaff aufgestockt wurden,
dürfen diese Teilbeträge nicht an dle Gesellschafter ausgezahlt werden. Diese Beträge sind
vielmehr dem Vermögen der Gesellschaft hinzuzurechnen und d(:irfen nur an den
Anfallberechtigten im Sinne des § "13 ausgekehrt werden.

2, An den stlllen Reserven der Gesellschaft und an schwebenden Geschäften ist der
ausscheidende Gesellschafter nicht betelligt.

Parltfülsches Sozial- und Beratungszentrum  gGmbH
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3. DEIS Abfindungsguthaben ist dern ausscheidenden Gesellschafter oder selnem Rechtsnachfolger
in fünf gleichen Jahresbeträgen auszuzahlen. Dis Gewährbing einer Abschlagszah1ung steht Im
Ermessen  der Gesellschaff.

§ 13 Auflösung  und  Liquidation

ü. Die Auflösung der Gesellschaft bedarf eines einstimmigen Beschlusses der vertretenen Stimmen

in einer GeseIIschafterversammIting, zu der eigens mit diesem Tagesordnungspunkt schrifflich
i'nit einer  Frlst von 14 Tagen elngeladen  wurde.

2. Liquidatoren slnd die GeschäftsfÜhrer. Ihre Vertretungsbefugnis best1mmt sich nach § 9 dleses
Vertrages.

3. Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke  fällt  der

Liquidationsüberschuss, soweit er die eingezahlten Kapltalanteile der Gesellschafter und den

gemeinen Wert der von den GesellschaTtern geleisteten Sacheinlagen  Ciberstelgt, dem

Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Brandenburg e. V. zu, der es

unmittelbar und ausschließlich für seine wohlfahrtspflegerlschen Satzungszwecke zu verwenden
hat.

§ 14 Schlussbestimmungen

1, Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzelger,

2. Werden weitere Gesellschafter aufgenommen, so wird für RechtsstreitigkeIten aus dlesem
Vertrag eine Schiedsvereinbarung  getroffen,

3. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise reclitsunwirksam sein oder

werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berCihrt. In einem

solchen Fall ist der Vertrag vielmehr seinem Sinne gemäß zur Durchführcing zu bringen. Beruht

die Ungültlgkeit auf elner Leistungs- oder Zeitbestimmung, so trltt an ihre Stelle das gesetzlich
zulässige  Maß.

Parltätlsches 8oz1a1- und Beratungszentrum gGmbH
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Satzungsbescheinigung  nach  § 54 II 1 GmbHG

Icli  besclieinige  liiermit,  dass die  geänderten  Bestimmungen  des vorstelienden  Gesellscliaftsveitrages  der

Paritätisclies  Sozial-  und  Beratungszentrum  gemeinnützige  GinbH  (alte  Firina)

Paritätisclie  Agentur  für  das Reclit  auf  Teilliabe  - PART  gGmbH  (neue  Firina)

init  dem  Besc)iluss  in meiner  Urkunde  vom  13. November  2025  - UVZ-Nr.F  2422/2025  - über  die  Änderung
des GeseIlsc1iaftsveitrages  und  die  unverändeiten  Bestiminungen  init  dem  zuletzt  zum  Handelsregister  einge-

reichten  vollständigen  Wortlaut  des Gesel1scliaftsvertrages  übereii'istimmen.

Potsdam,  den 13.  November  2025,  bericlitigt  am 2. Dezei'nber  2025

Frolm,  Notar


